
Satzung 
über die Erhebung von Erschlidungsbeitragen 

in der Gemeinde Utersum 

Aufgnind des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fur Schleswig-
Holstein wird nach BesehluBfassung der Gemeindevertretung vom 26.September 1995 folgende Satzung erlassen: 

§1 

Erhebung von ErsehlieBungsbeitragen 

Erschlidungsbeitrage werden nach den Bestimmungen des BauGB und dieser Satzung erhoben. 

§2 

Art und Umfang der ErsehlieBungsanlagen 

(1) Beitragsfahig ist der Erschlidungsaufwand ftir: 

1. StraBen, Wege und Platze, die der ErschlieBung von (3rundsaicken dienen, ausgenonunen solche in Kern-, 
Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufzentren, groBflachige 
Handelsbetriebe, Masse-, Ausstellungs-, Kongrdgebiet, an denen eine Bebauung zulassig ist, 

a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidseitig und mit einer Breite his zu 9 m, 
wenn sie einseitig anbaubar sind, 

b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie beidseitig und mit einer Breite bis ui  
12 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite his zu 18 m, wenn sie beidseitig und mit einer Breite bis zu 
13 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

2. StraBen, Wege, Platze, die der Erschlidung von Grundstacken dienen in Kern-, Gewerbe- und Industrie-
gebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkatifzentren, grOnflachige Handelsbetriebe, Messe-, 
Ausstellungs-, KongreBgebiet, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung 
beidseitig zulassig ist und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung 
einseitig zulassig ist. 

3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen (z.B. FuBwege, Wohnwege) mit einer Breite bis 
zu 5 m; 

4. SanunelstraBen mit einer Breite bis zu 18 m, 

5. Parkflachen, 

a) die BestandteiI der Verkehrsanlagen gemaB Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer weiteren Breite von 6 m, 

b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen gemafl Nrn. 1, 2 und 4, aber nach stadtebaulichen Gru.ndsatzen 
innerhalb der Baugebiete zu deren ErschlieBung notwenclig shad (selbstandige Parkflachen), bis zu 15 v.H. 
der Flachen der erschlossen Grundstiicke, 

6. Grananlagen mit Ausnalune von KinderspieIplatzen, 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Shute der Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren Breite von 6 m; 

b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach stadtebauliehen Grundsatzen innerhalb der Baugebiete 
zu deren Erschlidung notwendig sind (selbstandige Grananlagen), bis zu 15 v.H. der Flachen der 
erschlossenen Grundstlicke, 
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(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergr011ern sich die in Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 angegebenen 
MaBe urn die Halfte, mindestens aber um 8 m. 

(3) Ergeben sich nach Abs.! unterschiedliche Hachstbreiten, so gilt far die gesamte Verkehrsanlage die groBte Breite. 

(4) Die in Abs.! Nr.1 bis 4 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. 

§3 

Ermittlung des beitragsfahigen Erschliethingsaufwandes 

Der beitragsfAhige Erschlieflungsaufwand wird nach den tatsAchlichen Kosten ermittelt. 

§4 

Anteil der Gemeinde am beitragsfAhigen Erschliellungsaufwand 

Die Gemeinde tragt 10 v.H. des beitragsfdhigen Erschliellungsaufwandes. 

§5 

Verteilung des beitragsfAhigen ErsehlieBungsaufwandes 

(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemfill § 4 reduzierte beitragsfahige Erschliel3ungsaufwand wird auf die 
erschlossenen Grundstacke (Abreehnungsgebiet) nach deren Flachen verteilt. Dabei wird die untersclaedliche 
Nutzung der erschlossenen Grundstticke nach Art und Ma1 beracksichtigt. 

(2) Ms Grundstiicksflache i.S. des Abs.! gilt bei Grundstficken innerhalb des Geltungsbereiches eines 
Bebauungsplanes die Flache, die baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise genutzt werden kann. 

(3) Ms Grundstacksflache i.S. des Abs.! gilt bei Grundstacken aufierhalb des Geltungsbereichs eines Bebau-
ungsplanes und bei Grundstacken, far die em n Bebauungsplan eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare 
Nutzung nicht festsetzt, 

a) soweit sie an die ErschlieBungsanlage angrenzen, die Flachen zwischen der gemeinsamen Grenze der 
Grundstacke mit der Erschlidungsanlage und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie. Grund-
stticksteile, die lediglich die wegmallige Verbindung zur Erschlidungsanlage herstellen, bleiben bei der 
Bestimmung der Grundsttickstiefe unberacksichtigt 

b) soweit sic nicht angrenzen, die Flache zwischen der Grundstacksgrenze, die der Erschlidungsanlage 
zugewandt ist und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie. 

Iherschreitet die tatsachliche Nutzung die Abstande nach Satz 1 Buchstabe a) oder Satz 2 Buchstabe b), 
so fallt die Lithe zusammen mit der hinteren Grenze der tatsachlichen Nutzung. 

(4) Zur Berticksichtigung des unterschiedlichen Males der Nutzung wird die Flache (Abs.2 oder 3) vervielfacht 
mit 

a. 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschd, 
b. 1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
c. 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
d. 1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder ftinf Vollgeschossen, 
e. 1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen, 
f. 0,5 bei Grundstficken, die in einer der baulichen oder gewerbIichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt 

werden konnen (z.B. Dauerkleingarten, Freibadern FriedhOfe, Sportanlagen). 
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(5) Fur Grundstticke innerhalb des Geltwigsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der 
Vollgeschosse wie folgt: 

a) 1st die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der hochstzulassigen Zahl der Vollgeschosse. 

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl 
geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf voile Zahlen auf- oder abgerundet werden. 

c) 1st nur die zulassige GebauclehOhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die hochstzulassige Mae geteilt 
durch 3,5 m, wobei Bruchzahlen auf voile Zahlen auf- oder abgerundet werden. 

1st tatsachlich eine hohere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder vorhanden, ist diese zu-
grunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulassige Baumassenzahl oder die hochstzulassige Gebaude-
hohe tiberschritten werden. 

(6) Ftir Grundstticke auBerha1b des (3eltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder ftir Grundstticke, fiir die emn 
Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahi oder die Gebaudehohe nicht festsetzt, ergibt sich 
die Zahl der Vollgeschosse: 

a) Bei bebauten Grundstlicken aus der Hochstzahl der tatsachlich vorhandenen Vollgeschosse. 1st die Zahl der 
Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 
HiThe des Bauwerkes geteilt durch 3,5 m , wobei Bruchzahlen auf voile Zahlen auf- oder abgerundet werden. 

b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstiicken aus der Zahl der auf den Grundstlicken der naheren Umgebung 
tiberwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

e) Bei Grundstlicken auf denen keine Bebauung zulassig ist, die aber gewerblich genutzt werden barmen, werden 
zwei Vollgeschosse zugrundegelegt. 

d) Bei GrundstOcken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze zulassig oder vorhanden sind, wird emn 
Vollgescholl zugnmdegelegt. 

(7) Zur Berticksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs.4 festgesetzten Faktoren urn 
0,5 erhoht. 

a) bei GrundstOcken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe und Industriegebieten sowie Sonder-
gebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, graflachige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstelltmgs- und 
Kongragebiet; 

b) bei Grundstlicken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in den 
miter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulassig ist; 

c) bei Grundstiicken aufierhaib der miter den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete, die gewerblich, indu-
stricti oder in ahnlicher Weise (z.B. Grandstiicke mit Btiro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder 
Schulgebauden) genutzt werden, wenn diese Nutzung nach MaBgabe der Geschaflache tiberwiegt. Liegt eine 
derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusatzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsachlich so genutzte Flache als 
Geschaflache. 

(8) Abs.7 gilt nicht ftir durch selbstandige Grilnanlagen erschlossene (3rundsttieke. 

§ 5a 
Mehrfach erschlossene Grundstticke 

1. Fiir Oberwiegend Wohnzwecken dienende Grundstficke, die von mehr als einer vollstandig in der Baulast der 
Gemeinde stehenden ErschlieBungsanlage i.S. des § 2 Abs.1 Nr.1 erschlossen werden, ist die 
Grundstlicksflache nach § 5 Abs.2 oder Abs.3 bei der Verteilung des umlagefahigen Aufwandes fOr jede 
ErschlieBungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen 

2. Eine Ermassigung nach Absatz 1 ist nicht zu gewahren, 

a) wenn em n ErschlieBungsbeitrag nur fur eine ErschlieBungsanlage entsteht oder entstanden ist, 
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b) soweit die ErmaBigung dazu ftihren warde, clan sich der Beitrag far die anderen Grundstiicke im Abrech-
nungsgebiet urn tnehr ais 50 % erhoht, 

c) fiir die Flachen der Grundstticke die durchschnittliche Grundstficksflache der nicht mehrfach 
erschlossenen Grundstticke im Abrechnungsgebiet tibersteigen, 

d) ftir die Flachen der Grundstacke zwischen zwei Erschliellungsanlagen, ftir die nach MaBgabe des § 5 
Abs.3 ErschlieBungsbeitrage nicht mehrfach erhoben werden. 

§6 

Kostenspaltung 

Der Erschlieflungsbeitrag kann far 

1. Grunderwerb, 

2. Freilegung, 

3. Fahrbahnen, 

4. Radwege, 

5. Gehwege, 

6. unselbstandige Parkflachen, 

7. unselbstandige Grtinanlagen, 

8. Misehflachen, 

9. Entwasserungseinrichtungen, 

10. Beleuchtungseinrichtungen 

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. 

Mischflachen i.S. v. Ziffer 8 sind solche Flaehen, die innerhalb der StralIenbegrenzungslinien Funktionen 
der in Ziffer 3 - 7 genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren und bei der Gliederung der Erschlieaungs-
anlage ganz oder teilweise auf eine FunIctionstrennung verziehten. 

§7 

Merktnale der endgiiltigen Herstellung der Erschlienungsanlagen 

(1) Strafien, Wege und Platze, mit Kraftfalazeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, SammelstraBen und 
selbstandige Parkflaehen sind endgtiltig hergestellt, wenn 

a) ihre Flachen im Eigentum der Gemeinde stehen und 

b) sie tiber betriebsfertige Entwasserungs- und Beleuchtungseinrichtungen verffigen. 

Die flachenmalligen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogranun. 

(2) Die flachenmalligen Bestandteile der ErschlieBungsmalinahme sind endgfiltig hergestellt, wenn 

a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfahigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, 
Beton, Platten, Master aufweisen; die Decke kann auch aus einem ahnlichen Material neuzeitlicher Bauweise 
bestehen. 

b) unselbstandige und selbstarklige Parkflachen eine Befestigung auf tragfahigem Unterbau mit einer Decke aus 
Asphalt, Beton, Platten, Master, Rasengittersteinen aufweisen; die Decke kann auch aus einem ahnlichen Material 
neuzeitlicher Bauweise bestehen; 
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Der 13argermeister 

c) unselbstandige Grananlagert gartnerisch gestaltet sind; 

d) Mischflachen in befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt und die unbefestigten Teile gema11 
Buchstabe b) gestaltet sind. 

(3) Selbstandige Granaalagen sind endgaltig hergestellt, wenn ihre FIachen im Eigenturn der Gemeinde stehen 
und gartnerisch gestaltet sind. 

§8 

Immissionssebutzanlagen 

Bei Anlager' zum Schutz von Baugebieten gegen schadliche Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes werden Art, Urnfang und Merkmale der endgilltigen Herstellung sowie die Verteitung des beitrags-
fahigen ErsehlieBungsaufwandes durch Satzung im Eirizelfall geregelt. 

§9 

Vorausleistungen 

Die Gemeinde kann far GruncIstacke, far die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfange entstanden 
ist, Vorausleistungen bis zur Hale des voraussichtlichen ErschlieBungsbeitrages erhebea. 

§ 10 

Abliisung des ErsehlieBungsbeitrages 

Der ErschlieBungsbeitrag kann abgettist werden. Der Ablosungsbetrag bemitt sich nach der voraussichtlichen Halle 
des nach MaBgabe dieser Satzung zu ermittelnden ErschlieBungsbeitrages. 

§ 11 

Datenverarbeitung 

Zur Ermittlung der Beitragspfliehtigen nach dieser Satzung 1st die Verwendung der erforderlichen personen- mid 
grundstticksbezogenen Daten, die aus der Prtifung des gemeindliehen Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und 
§ 3 WoBauEr1G der Gemeinde bekanntgeworden sind sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der 
unteren BauaufsichtsbehOrde und des Katasterarntes durch die Gemeinde zulassig. Die Gemeinde darf sich diese 
Daten von den genannten Amtern und Behorden abennitteln lassen und sie zum Zwecke der Ermittlung der Beitrags-
pflichtigen nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

§ 12 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage Bach direr Vertiffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde 
Utersum itber die Erhebung von ErschlieBungsbeitragen vom 28.06.1984 auBer Kraft. 

25938 Utersum, den 7-21'9  9 - op , 
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